
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

§ 1 

„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nach folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 

Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 

oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

 

§ 2  

Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertrags-

abschluss abzurufen, falls nicht ein bestimmter fixer Erscheinungstermin vereinbart ist. Ist im 

Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 

Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, wenn die 

erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

 

§ 3  

Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in § 2 

genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 

abzurufen. 

 

§ 4 

Aufträge für Anzeigen die vereinbarungsgemäß ausschließlich in bestimmten  Ausgaben oder 

an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 

bei der Auftragnehmerin eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 

mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.  

 

§ 5  

Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an 

andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 

Anzeigen erkennbar sind, werden als solche von der Auftragnehmerin mit dem Wort 

„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

 

§ 6  

Die Auftragnehmerin behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen 

eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 

einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 



Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 

unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 

Vertretern aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 

unverzüglich mitgeteilt. 

 

Die Auftragnehmerin übernimmt keine Haftung für den Inhalt von Anzeigen: Die 

Auftragnehmerin ist  nicht verpflichtet, die Anzeigeninhalte auf ihre rechtliche Zulässigkeit 

und auf eine mögliche Verletzung von Rechten Dritter hin zu überprüfen. Erhält sie Kenntnis 

von unzulässigen Inhalten oder etwaigen Rechtsverletzungen, sind sie berechtigt, nach ihrem 

Ermessen die Anzeige ganz oder teilweise ohne vorangegangene Benachrichtigung des 

Auftraggebers wieder zu löschen oder die Abrufbarkeit der Anzeige zu sperren. Ein Recht zur 

Löschung ist insbesondere dann gegeben, wenn Anzeigentexte oder sonstige übermittelte 

Daten rechts- oder sachwidrigen Inhalt haben, die Rechte Dritter verletzen und / oder gegen 

diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. Die Auftragnehmerin hat in diesen 

Fällen auch das Recht, ohne vorherige Ankündigung einzelne Inhalte oder einzelne Passagen 

des Anzeigentextes aus der Anzeige herauszunehmen. Der Kunde kann in diesem Fall 

keinerlei Ansprüche gegen sie geltend machen.  

 

§ 7 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, keine Anzeigeninhalte zu veröffentlichen, die gegen 

bestehende Gesetze (insbesondere Strafrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, etc.) verstoßen 

oder die Rechte Dritter verletzen (insbesondere Namensrechte, Persönlichkeitsrechte, 

Markenrechte, etc.). Der Auftraggeber stellt die Auftragnehmerin von jeglichen Ansprüchen 

Dritter, die wegen des Inhalts einer veröffentlichten Anzeige geltend gemacht werden, 

vollumfänglich frei und übernimmt die bei der Auftragnehmerin angefallenen Kosten einer 

notwendigen rechtlichen Vertretung. 
 

§ 8 

 Der Auftraggeber haftet dafür, dass gegebenenfalls übermittelte Dateien virenfrei sind. 

Dateien mit Viren kann die Auftragnehmerin löschen, ohne dass dem Auftraggeber hieraus 

Ansprüche zustehen. Die Auftragnehmerin  behält sich Ersatzansprüche wegen virenbedingter 

Schäden vor.  

 

 

 

 



§ 9 
 Die Einstellung von Anzeigeninhalten und –texten durch Auftraggeber im Namen von 

Dritten ohne deren ausdrückliche vorherige Zustimmung ist unzulässig. Insbesondere dürfen 

ohne Einwilligung des Betroffenen keine Telefonnummern oder Adressen veröffentlicht 

werden. 

 

§ 10 

Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder 

der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Er stellt, soweit vorhanden eine reprofähige 

Druckvorlage kostenlos zur Verfügung. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 

Druckunterlagen fordert die Auftragnehmerin unverzüglich Ersatz an. Sie gewährleistet die 

für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 

gegebenen Möglichkeiten. 

 

§ 11 

Die Neugestaltung oder Änderung einer vorliegenden Anzeige ist für den Auftraggeber 

kostenlos. 

 

§ 12  

Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 

14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der vom 

Empfang der Rechnung an laufenden Frist binnen 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern 

nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.  

 
§13 

Die Auftragnehmerin liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 

und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 

vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an 

seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung über die Veröffentlichung und Verbreitung 

der Anzeige. 

 

§ 14 

Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 

Die Auftragnehmerin kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 

Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 



verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 

die Auftragnehmerin berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das 

Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 

von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 

Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

 
§ 15 

Die Auftragnehmerin legt dem Auftraggeber rechtzeitig einen Korrekturabzug der in Auftrag 

gegebenen Anzeige vor. Die Erstellung von insgesamt zwei Korrekturabzügen ist kostenfrei.  

 

 Der Auftraggeber ist verpflichtet innerhalb der ihm von der Auftragnehmerin gesetzten Frist 

durch entsprechende Freigabe mittels Unterzeichnung des Formulars die Freigabe zum Druck 

zu erklären oder entsprechende Beanstandungen vorzubringen. Der Auftraggeber trägt die 

Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Korrekturabzüge. Der Verlag 

berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 

Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Kann aufgrund verspäteter Reaktion des 

Auftraggebers die Anzeige nicht mehr geschaltet werden, ist dies nicht von der 

Auftragnehmerin zu vertreten. Sie übernimmt keine Haftung. 

 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, dass die von ihm eingestellten und zur Veröffentlichung 

freigegebenen Inhalte und Anzeigentexte vollständig und sorgfältig ausgesucht sind und der 

Wahrheit entsprechen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle für einen zukünftigen 

Vertragspartner notwendigen Angaben in seiner Anzeige zu machen. 

 

Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche 

tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 

 

§ 16 

Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 

unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Minderung oder eine einwandfreie 

Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 

Lässt die Auftragnehmerin eine ihr hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist 

die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Minderung 

des vereinbarten Entgelts oder Rückgängigmachung des Auftrages. 

 



Schadenersatzansprüche gemäß §§ 280, 281 ff BGB aber auch § 823 BGB – sei es wegen 

Verletzung der Vertragspflichten, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 

Handlung sind ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 

Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die 

betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Alle Haftungsausschlüsse und 

Haftungsbeschränkungen bei Schadensersatzansprüchen gelten nicht im Falle von Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit der Auftragnehmerin und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung 

für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im 

kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet die Auftragnehmerin darüber hinaus auch nicht für 

grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten 

die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 

zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt. Reklamationen müssen außer bei 

nicht offensichtlichen Mängeln innerhalb vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige 

schriftlich geltend gemacht werden. 

 
§ 17 

Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 

Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

  

§ 18  

Erfüllungsort ist der Sitz der Auftragnehmerin. Gerichtsstand ist der Sitz der 

Auftragnehmerin. Soweit Ansprüche der Auftragnehmerin nicht im Mahnverfahren geltend 

gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. 

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 

Gerichtsstand der Sitz der  Auftragnehmerin vereinbart. 

 

§ 19 

Nachträgliche Auftragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

 

Verwenden Auftraggeber und Auftragnehmer widersprechende AGB, so haben die AGB des 

Auftragnehmers Vorrang und gelten ausschließlich. Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB 

unwirksam, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 



 
Vertragsbedingungen für Anzeigenauftrag Brunnthal und Höhenkirchen-Siegertsbrunn 

 
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrags erkennt der Auftraggeber die 
Geschäftsbedingungen und die gültige Preisliste der  Auftragnehmerin an. 
 
b) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich 
veranlassten Änderungen übernimmt die Auftragnehmerin Verlag keine Haftung für die 
Richtigkeit der Wiedergabe. 
 
c) Die Auftragnehmerin wendet bei Entgegennahme und Prüfung des Anzeigentextes 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn sie von 
den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wurde. 
 
d) Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen 
auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Vereinbarung getroffen ist. 
 
e) Etwaige Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich mit genauer 
Angabe des Textes oder der Ausgabe bei spätestens zum Anzeigenschluss 
zu übermitteln. Abbestellungen werden erst rechtswirksam, wenn 
sie von der Auftragnehmerin ausdrücklich bestätigt wurden. Bei Abbestellungen gehen 
gegebenenfalls bereits entstandene Herstellungs- und Vorbereitungskosten 
sowie eventuelle Provisionsansprüche zu Lasten des Auftraggebers. 
 
f) Für eventuell mangelhafte Verteilung haftet die Auftragnehmerin nicht. 
 
g) Das Nichterscheinen des Blattes infolge höherer Gewalt, Streik und 
dergleichen berechtigt nicht zu Ansprüchen an die Auftragnehmerin. Für nicht 
oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen leistet die Auftragnehmerin keinen 
Schadenersatz. 
 
h) Die Auftragnehmerin übernimmt keinerlei Verantwortung für den rechtlichen 
und sachgemäßen Inhalt von Anzeigentexten. 
 
i) Alle Preis- und Leistungsangebote sind freibleibend und werden erst 
durch Auftragsbestätigung verbindlich. Preisangaben gelten in Euro 
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
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